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Einleitung 

A. Anlaß und Gegenstand der Untersuchung 

I. In der Gegenwart begegnen sicherlich jedem Juristen in dem einen oder 
anderen Zusammenhang immer wieder "Gestaltungsrechte" . Vor allem im Zivil-
recht ist dieser Begriff als relatives Recht neben dem Anspruch (§ 194 BGB) 
geläufig und injedem Lehtbuch haben die Gestaltungsrechte ihren festen Platz. 
Als Beispiele seien hier nur das Kündigungs-, das Rücktritts- oder das Anfech-
tungsrecht angeführt. Um so verwunderlicher erscheint es daher, wieviele offene 
Fragen mit den Gestaltungsrechten noch veIbunden sind. Von den rechtsdogma-
tischen Grundfragen nach den Merkmalen und der systematischen Einordnung 
der Gestaltungsrechte bis hin zu dem Problem, ob und inwieweit Gestaltungs-
rechte übertragbar sind, ist vieles unklar. 

Vergegenwärtigt man sich etwa die Rechtsbeziehungen bei einem Leasingge-
schäft, so wird deutlich, daß die Übertragung von Gestaltungsrechten auch in der 
Praxis eine entscheidende Rolle spielt. An einem Beispiel soll dies verdeutlicht 
werden. 

Beispiel (1),' C benötigt für sein Ingeniewbüro einenneuen Computer. Er sucht 
das gewünschte Modell bei dem Händler B aus und vereinbart, daß die Finan-
zierung durch Abschluß eines Leasingvertrages mit der A-Bank etfolgen soll. 
Die A-Bank, als Leasinggeber, schließt daraufhin mit dem B einen Kaufvertrag 
über den Computer ab. 

Als Vertragspartner ist die Bank Inhaber sowohl des Primäranspruchs auf 
Übereignung des Computers als auch der Sekundäransprüche und der Gestal-
tungsrechte, die durch Störungen bei der Vertragsabwicklung entstehen können. 
Im Falle etwaiger Vertragsunregelmäßigkeiten werden jedoch meistens allein 
die Interessen des Leasingnehmers C tangiert sein, da er letztendlich am Ge-
brauch des Computers interessiert ist. Aus diesem Grund ist es in der Praxis gang 
und gäbe, daß der Leasinggeber seine Gewährleistungsansprüche und seine 
Rechte auf Vertragsgestaltung an den Leasingnehmer abtritt. 
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Die Rechtsprechung hat zur Zulässigkeit einer solchen Übertragung nicht 
ausdrücklich Stellung genommen. Vielmehr hat der BGH unter Berufung darauf, 
daß in jedem Fall eine Umdeutung der Abtretung von Gestaltungsrechten nach 
§ 140 BGB in eine Ausübungsennächtigung zulässig ist, die Frage offen gelas-
sen. 1 

In der Literatur dagegen wird eine Übertragung von Gestaltungsrechten auf 
eine Nichtvertragspartei überwiegend als unzulässig angesehen. 

Eine einheitliche Beurteilung der Frage, ob und unter welchen Voraussetzun-
gen Gestaltungsrechte übertragbar sind, ist also weder in der Literatur noch in 
der Rechtsprechung eIkennbar. Von Scheyhini wird daher empfohlen, "bei der 
ÜbertragbaIkeit von Gestaltungsrechten jeden Fall aus sich heraus zu entwickeln 
und in den entwickelten Denkfiguren nicht mehr als Anhaltspunkte zu sehen". 
Diese Aussage kann aus dem Blickwinkel der Rechtssicherheit und Rechtsklar-
heit nicht befriedigen. Es ist daher durchaus gerechtfertigt, wenn Schubert3 die 
Vertreter der Rechtsdogmatik auffordert, die Zulässigkeit der Abtretbarkeit von 
Gestaltungsrechten in einem größeren Rahmen zu klären, um diese Rechtsunsi-
cherheit möglichst zu beenden. Dieser Aufforderung soll die vorliegende Unter-
suchung nachkommen. 

11. Das BGB hat im Hinblick auf die Übertragbarkeit von Gestaltungsrechten 
keine ausdrückliche Regelung getroffen. Dies kann nicht verwundern, da zur Zeit 
der Entstehung des BGB am Ende des 19.Jahrhunderts weder der Begriff des 
Gestaltungsrechts existierte, noch eine Einordnung dieser Befugnisse als selb-
ständige Untergruppe der subjektiven Rechte stattgefunden hatte. 

Als eine dogmatisch eigenständige Gruppe von Privatrechten, die weitgehend 
mit den heute bekannten Gestaltungsrechten übereinstimmt, hat zunächst Zitel-
mann4 die "Rechte des rechtlichen Könnens" geschaffen. Dieser Terminus 
konnte sich jedoch nicht durchsetzen, da ihm - wie Seckel5 ausgeführt hat - ein 
äußerlicher und innerlicher Mangel anhaftet ''Der äußere ist die vielsilbige 
Unbequemlichkeit und die Unmöglichkeit, ihn sprachlich abzuwandeln, z.B. ein 
Substantivum für den Berechtigten zu bilden (Kannberechtigter?). Der innere 
Fehler ist, daß das rechtliche Können jedem Recht innewohnt, nicht nur den 

I BGHZ 68, 118,124; filr eine Umdeutung auch Fehl, S. 96. 
2 Nörr/Scheyhing, S. 236. 
3 Schubert, JR 1986, S. 154. 

4 Zitelmann, S. 32. 
5 Seckel, S. 209. 
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Rechten des rechtlichen Könnens, sondern auch den von Zitelmann sogenannten 
Rechten des rechtlichen Dürfens (= absolute Herrschaftsrechte ) und Rechten des 
rechtlichen Sollens (= relative Herrschaftsrechte)." 

Aufgrund dieser Kritik hat Seckel6 im Jahre 1903 den Begriff des "Gestal-
tungsrechts" vorgeschlagen und dieses als subjektives Privatrecht defIniert, 
dessen Inhalt in der Macht zur Gestaltung konkreter Rechtsbeziehungen durch 
ein einseitiges Rechtsgeschäft liegt. Diese Begriffspmgung ist später in einem 
Atemzug mit der culpa in contrahendo sogar als '~uristische Entdeckung,,7 der 
neueren Privatrechtsdogmatik gepriesen worden. Doch darf ein großer Unter-
schied zwischen diesen beiden rechtswissenschaftlichen Errungenschaften nicht 
verlwmt werden: Die Rechtsfigur der c.i.c. versucht eine offensichtliche Lücke 
im System des BGB zu schließen. Durch die Begründung von neuen - im Gesetz 
nicht vorgesehenen - Anspruchsgrundlagen ist diese Rechtsfigur von großer 
praktischer Relevanz. Die ''Entdeckung der Gestaltungsrechte" dagegen hat 
keine praktischen Auswitkungen. Sie faßt nur ordnend eine Vielzahl von bereits 
vorhandenen Rechten in einem Oberbegriff zusammen. um so die Orientierung 
in der Systematik der subjektiven Rechte zu erleichtem 

Mit der Möglichkeit der begrifflichen Einteilung ist jedoch die rechtliche 
Behandlung dieser Kategorie der subjektiven Rechte nicht geklärt. Insbesondere, 
wenn es um die Übertragbarkeit der Gestaltungsrechte geht, besteht Uneinigkeit 
Diese liegt darin begründet, daß der Gesetzgeber lediglich zur Übertragbarkeit 
von Forderungen eine eindeutige Regelung getroffen hat: Aus den §§ 398 ff und 
§§ 328 ffBGB ergtbt sich die Möglichkeit, einen Dritten in der Weise an einem 
Schuldverhältnis im weiteren Sinne zu beteiligen. daß dieser das Recht erwirbt, 
die Leistung selbständig vom Schuldner zu fordem Außerdem ist gemäß 
§§ 414,415 BGB die Übernahme einer Schuld zulässig, sofern deren Gläubiger 
zustimmt. Allein durch diese Beteiligungsformen ist aber die Einbezielumg eines 
Dritten in ein Schuldverhältnis im weiteren Sinne nicht erschöpfend geregelt, 
denn das Schuldverhältnis ist nach heutiger Sicht mehr als die bloße Summe der 
einzelnen Forderungen und VeIpflichtungen. Es ist vielmehr als "Organismus,,8, 
als "sinnhaftes Gefüge,,9, als "komplexe Einhcit,,10 oder auch als "Obligations-
progrnmm"ll anzusehen. das neben den Forderungen auch Gestaltungsrechte 

6 Ebenda, S. 210. 
1 Dölle, Verhandlungen des 42. DIT, BIO. 

S Siber, Jherings Jahrbuch Band 70, S. 223. 

9 Larenz, Schuldrecht AT 1, S. 27. 

10 Gemhuber, S. 6. 


